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Se i te  2

im schrif t l ichen Verfahren sem. S t2B Pü.s, 2 ZPO für Recht
erkannt:

1 .
Die Beklagte wird verurtei l t  an den K]äger 956,20 EUR nebst
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinesatz
h ieraus se i t  dem 29.05.2007 zu zahlen.

2 .
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsetreit 's.

3 .
Das Urtei l  ist vorläufig vol lstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe von Ll-0t des vollstreckbaren
Betrages abzuwendei, soweit der Kläger nicht zuvor, Sicherheiu in
gleicher Höhe leistet,.
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Tatbestand und Entgcheidungsgründe

r .

Der Kläger macht restlichen Ersatz von Mietwagenkosten

aufgrund e ines Verkehrsunfa lLs,  der  s ich am l -3 .04.2007 in

Kirchzarten ereignete, gegen die Beklagte aIs

Krafthaftpfl ichtversicherung des al leinschuldigen Schädigers

gel tend.

Bei dem vorstehend genannten Unf allereignis ent'st'and am Pkw

Marke Renault Megane Sc$nic, amtl iches Kennzeichen FR-HP 8880,

mit Erstzul-assung 10.2O0l- Totalschaden, wie der Kläger

aufgrund des ihm am Mittwoch, dem 1-8. 04 .2007 vorl iegenden

Gutachtens BI= erfuhr. Die V'liederbeschaf fungsdauer beträgt

12 Werktage. Der K1äger war auf die sofort ige Verfügbarkeit

eines Kraftfahrzeuges angewieSen und mietete noch am

L3.04 -2007 bei  der  Fa '  l )  e inen seat  A l tea zum

Unfallersatztarif  an. Die Selbstbetei l igung an Unfal lschäden

wurde gegen brutto 29 € t.äglich ausgeschlossen, das Fahrzeug

am 02 '  05 '2007 zurück gegeben' Die Fa' r,  berechnete dem

K1äger  2.795,54 € Mietwagenkosten.  Die Beklagte erstat te t 'e

h i e r a u f  a m  2 9 . 0 5 . 2 0 0 7  l e d i g l i c h  7 0 0 , 9 I  € -

Der Kläger ist der Auffassung, er könne für 19 Tage

Mietwagenkosten auf der Basj-s des Normaltarifes abzüglich 5k

Eigenersparnis, aber zuzüglich eines Kaskozuschlages verlangen

und der Berechnung die AMS Schwackeliste 2007, Gruppe 3 ,,nahe

Mittel.. für den PLZ-Bereich 7gl zugrunde 1egen. Er könne

deshalb den verbl-iebenen Dif ferenzbetrag von 835, 53 €

zuzrlglich hierauf angefallener außergerichtlicher

Anwaltskosten in Höhe von 120,67 € verlangen.

Der Kläger beantragt

Die Beklagte wird verurtei l t ,  an den Kläger € 956,20 nebst

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

h ie raus  se i t  dem 29 .05 .2oo7  zu  zah len .  -

Die Beklagte beantragt die Klage abzuweisen-

Die Beklagte ist der Auffassung, der K1äger könne nur 14 Tage

Mietwagenkosten gerechnet ab Unfallzeitpunkt erstattet

verlangen. Sie behauptet unter Urkundenvorlage, der K1äger

habe für diesen Zeitraum eine Anmietung inkl. Versicherung für

572,0L € bzw. 597,00 € vornehmen können. Unter Angebot eines

Sachver s t ändi gengut ac hL ens behaupteE s i e , die Al'1S
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Schwackeliste sei eine ungeeignete Schätzgrundlage für den

Normaltarif ,  abzustel len sei auf eine vom Fraunhofer Insti tut

ermi t te l te  L is te.

Das Gericht hat mit Zustimmung der Partej-en durch Beschluss

vom l-3. 02 .2OOg das schrif t l iche verfahren angeordnet'

Bezüg1ich der weiteren Ejnzelheiten wird auf diesen Beschluss

und die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen'

I I .

Die Klage ist zulässig und begründet. Anspruchsgrundlage sind

ss 7,  l -7  s tvc,  LL5 WG, 249 BGB

Der K1äger kann .vom Krafthaftpflichtversicherer des schädigers

Erstattung der unfallbedingt verursachten Schäden verlangen'

Dazu gehören auch die notwendigen Mietwagenkosten. Dj"ese sind

dem Grunde nach ebenso wie die 1OO *ige Haftungsquote

unstre5-t ig.

Der K1äger kann dabei hier einen Zeitraum von L9 Tagen

abrechnen. Unstreit ig ist von einem WiederbeschaffungszeiLraum

voR 12 Arbeitstagen auszugehen, wie ihn das Gutachten

festhält.  Das Gutachten verhält sich jedoch nicht zum

Anfangszeitpunkt dieser Berechnung. Fraglos kann dies ohne

abweichende Angaben im Gutachten erst der Zeitpunkt sein, in

dem der Geschädigte Kenntnis vom Vorliegen eines Totalschadens

und. bei rechtzeitigem Bemühen d.er Größenordnung des

Wiederbeschaffungswertes hat. Anders kann der Kläger hier

seine Entecheidung zwischen Reparatur und Wiederbeschaffung

nicht treffen und eine sinnvolle Finanzkalkulation nicht

vornehmen.  Das war  h ier  unst re i t ig  ers t  der  18.04.2OO7. Die

Beklagte selbst bestreiEet'  nicht, dass nactr dem

Unfallzeitpunkt aIn Freitag, dem L3. 04 .2OO7, die Beauftragung

des sachverständigen am Montag,  dem 1-6.04.2007,  nOCh

unverzüglich war und behauptet auch keine MöglichkeiU zrl

früherer Kenntnis oder Tnformationsmöglichkeit des KIägers

über das Vorl iegen eines Totalschadens.

Die reale lrliederbeschaf fungszeit verlängerL sich daher um 5

Tage. Unter Einrechnung der l,rlochenenden ergeben sich daher

insgesamt L9 Tage abrechnungsfähige Mietzeit '

Ihre bestri t tene Behauptung, dass im Unfal lzeiLpunkt dem

K1äger ein (niedrigerer) Normaltarif  ohne weiteres zugänglich

gewesen sei, hat die Beklagte nicht beweisen können. Die von
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ihr vorgel-egten

Unfal lzeitpunkt,
vol lständigen, im
Mietze i t raum.

Unterlagen betreffen weder den

sondern vielmehr 2009, noch den

irbrigen im Anmietzeitpunkt noch nicht klaren

Die Abrechnung hat nach der vom K1äger angewandten Methode z\L

erfolgen. Dabei stützt d.er K1äger sich auch zulässig auf die

AI{S Schwackeliste 2OO7 zut Bestimmung des Normaltarifes, die

das Gericht nach S 28? %PQ a1s ausreichende Schätzgrundlage

ansieht. Es ist in der Rechtsprechung insbesondere des

Land.gerichts Freiburg, aber auch des Oberlandesgerichtes

Karlsruhe und des Bund.esgerichtshofes anerkannt, dass die zum

Unfallzeitpunkt aktuelle Schwackeliste eine ausreichende

Schätzgrundlage bi ldet. Natür1ich ist die Liste

überprüfungsfähig und theoretisch kann auch eine andere

(wenigstens) ebenso verlässl iche statist ische Schätzgrundlage

herangezogen werden. Die Angriffe der Beklagten gegen die

Ergebnisse der Erhebung im konkreten FalI gehen jedoch fehl,

insbesondere bietet die Erhebung des Fraunhofener Institutes

keine verlässlichere Grund.lage. Die in der Untersuchung

gewähtten Gebiete sind wiel zu großflächig und berücksichtigen

rlberproportional Großanbieter und internetfähige Angebote'

Die Angriffe gegen die Schwackeliste erschöpfen sich in

allgemeinen und abstrakten Ausführungen zv:r Methodik der

Datenerhebung und Hinweisen auf Verfälschungsmöglichkeiten,

benennen jedoch keinerlei konkret im worliegenden Fal1

erfolgte Auswirkungen oder gar berichtigte Erhebungsdaten bei

der verwendeten Berechnungsmethode. Die Einwendungen sind

daher unsubstantiiert und dem Beweis

Sachverständigengutachten - nicht zugänglich'

Es ist daher folgende Abrechnung vorzunehmen:

2x Ia lochentar i f  ä  445 890,00

1x  Dre i t , ages ta r i f  e  2ß , !2  €  243 ,L2

2x  Tages ta r i f  ä  81  ,O4  €  t52 '08

Zwischensunme ! '295 '20

. / .  5 t  E igenerspa rn i s  54 ,76

Ersatz fähige Fahrzeugmiete L-23O'44

Kaskozuschlag 2x Vüochentarif  1-08 € 2L6'00

Kaskozuschlag 1x Dre i tagestar i f  54 € 54,00

Kaskozuschlag 2x Tagestar i f  18 € 36,00

auch durch
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Gesamt,summe

./ .  gezahl ter  Betrag

Begründete Klagsumme

l L '

] . 5 3 6 , 4 4

7 0 0 , 9 L

8 3 5 , 5 3

'  , , ,4 r
.'2,-/
' , . ] " e  k€

€

Der Betrag wurde vorgerichtl ich anwalt l ich geltend gemacht'

Bei einer 1,3 Gebühr einschließlich Pauschale und

Mehrwert.steuer sind insoweit l2O ,6'7 € erstattungsfähig ' Eine

Progressionseinrechnung aufgrund der Geltendmachung im Rahmen

weiterer positionen wird von der Beklagten nicht eingewandt'

Damit ist die Klagforderung insgesamt begründet'

Der Zinsanspruch ergibt, sich aus SS 249, 288 ZPO'

I I I .

Die Kostenent,scheidung ergibt sich aus S 91 ZPO; die

Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus S 708

Nr .  L1 -  ,  7 lL  ZPO.

Rukopf

Richter am Amtsgericht'
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